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Handkommentar zum 
Schweizer Privatrecht

Der	Schulthess	Verlag	freut	sich,

zum	100-jährigen	Bestehen	des

Schweizerischen	Zivilgesetzbuches	das

Erscheinen	des	neuen	«Handkommentars

zum	Schweizer	Privatrecht»

anzukündigen.

Aus dem Inhalt

•	 ZGB und OR	 inklusive	GmbH-Revision;	die	Handelsregisterverordnung	sowie	das	neue	
Partnerschaftsgesetz	werden	bei	den	einschlägigen	Gesetzesartikeln	mitberücksichtigt

•	 Fusionsgesetz (FusG) und IPRG	inklusive	GmbH-Revision

•	 Spezialgesetzgebung:	Bundesgesetze	über	den	Konsumkredit	und	über	Pauschalreisen	
sowie	 einschlägige	 Bestimmungen	 aus	 dem	 UWG	 und	 dem	 Bundesgesetz	 über	 das		
bäuerliche	Bodenrecht

•	 Die	Gesetzestexte	von	ZGB,	OR,	FusG	und	IPRG	sind	in	den	drei	Landessprachen	sowie	
in	englischer	Übersetzung	abgedruckt

Kompakt in einem Band

Der	neue	Handkommentar	erfüllt	erstmals	das	Bedürfnis	nach	einer	kompakten	Kommen-
tierung	einschlägiger	privatrechtlicher	Gesetze	in	einer	Gesamtdarstellung.	Dies	ermöglicht	
der	 Praktikerin	 und	 dem	 Praktiker,	 die	 Zusammenhänge	 und	 Schnittstellen	 rasch	 aufzu-	
finden.

Das	 Buch	 umfasst	 ca.	 3900	 Seiten;	 ein	 ausführlicher	 Index	 und	 die	 allgemeine	 Literatur-
übersicht	 befinden	 sich	 zusätzlich	 in	 einem	 benutzerfreundlichen	 separaten	 Anhang,	 der	
zusammen	mit	dem	Kommentar	in	einem	Schuber	bereitgestellt	wird.

Ausgewiesene Herausgeber und Autoren

Der	 «Handkommentar	 zum	 Schweizer	 Privatrecht»	 trägt	 die	 Handschrift	 eines	 ausgewie-
senen	 Herausgeberteams,	 das	 sich	 aus	 Vertretern	 der	 deutschschweizerischen	 Rechts-
fakultäten	 zusammensetzt,	 die	 gemeinsam	 mit	 über	 150	 Autorinnen	 und	 Autoren	 den	
Grundgedanken	des	vereinheitlichten	schweizerischen	Privatrechts	weiterführen.

Der	neue	Handkommentar	will	damit	einen	aktuellen	Beitrag	zum	Postulat	Eugen	Hubers	
leisten	und	«den	Rechtssätzen	und	Rechtsinstitutionen	den	rechten	Zusammenhang	unter-
einander»	verleihen	(Eugen	Huber,	Recht	und	Rechtsverwirklichung,	Basel	1921).
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Art. 828

Neunundzwanzigster Titel: Die Genossenschaft
Erster Abschnitt: Begriff und Errichtung
A. Genossenschaft des Obligationenrechts

1 Die Genossenschaft ist eine als Körperschaft organisierte Verbindung einer nicht geschlossenen Zahl von Personen oder Handelsge-
sellschaften, die in der Hauptsache die Förderung oder Sicherung bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemein-
samer Selbsthilfe bezweckt.
2 Genossenschaften mit einem zum voraus festgesetzten Grundkapital sind unzulässig.

1 La société coopérative est celle que forment 
des personnes ou sociétés commerciales d’un 
nombre variable, organisées corporativement, 
et qui poursuit principalement le but de favo-
riser ou de garantir, par une action commune, 
des intérêts économiques déterminés de ses 
membres.
2 La constitution de sociétés coopératives à 
capital déterminé d’avance est prohibée.

1 La società cooperativa è l’unione d’un nu-
mero variabile di persone o di società com-
merciali, organizzata corporativamente, la 
quale si propone in modo principale l’incre-
mento o la salvaguardia, mediante un’azione 
comune, di determinati interessi economici 
dei suoi membri.
2 Non è ammessa la costituzione di società 
cooperative con un capitale anticipatamente 
determinato.

1 A cooperative is formed by a variable 
number of persons or commercial companies 
organised as a corporation and pursuing the 
principal aim of promoting or guaranteeing, 
by joint actions, specific economic interests of 
its members.
2 The formation of cooperatives with a capi-
tal determined in advance is prohibited.

1 Die Genossenschaft wird als Körperschaft bezeichnet. Als
solche ist sie eine Vereinigung von Personen, die mit Rechtsper-
sönlichkeit ausgestattet ist und unabhängig von einem Mitglie-
derwechsel Bestand hat. Sie ist eine juristische Person, die durch
ihre Organe handelt. Ihre Handlungen verpflichten vorab die Ge-
nossenschaft und nicht die Genossenschafter (s BGE 88 II 350
E 1d).
2 Das Gesetz verankert das Prinzip der offenen Tür, indem
es von einer nicht geschlossenen Anzahl von Mitgliedern spricht.
Im Gegensatz zur AG und zur GmbH ist der Ein- (OR 839) und
Austritt (OR 842 ff) grundsätzlich jederzeit möglich. Aus dem
Genossenschaftsrecht kann jedoch kein klagbarer Anspruch auf
Aufnahme abgeleitet werden (BGE 118 II 435 E 2; s Kommen-
tierung zu OR 839). Konsequenz des Prinzips der offenen Tür ist,
dass Statutenbestimmungen, die die Mitgliederzahl gegen oben
beschränken, ungültig sind (s BaudenBaCHer, BSK OR 828 N 8);
die Eintragung wäre zu verweigern. Verlangt aber der Zweck der
Genossenschaft bzw deren Funktionieren eine statutarische Be-
stimmung, die zu einer Begrenzung der Zahl der Mitglieder führt,
ist eine solche zulässig (s BaudenBaCHer, BSK OR 828 N 8). Der
Eintritt müsste nämlich abgelehnt werden, wenn dadurch die Ge-
nossenschaft gefährdet würde. Entsprechend ist eine statutarische
Bestimmung gleicher Zielrichtung zulässig.
3 Genossenschafter können natürliche und juristische Personen
sein. Auch Handelsgesellschaften, die nicht juristische Personen
sind (Kollektiv- und Kommanditgesellschaften), können Mitglied
einer Genossenschaft werden. Andere Rechtsgemeinschaften sind
von der Mitgliedschaft ausgeschlossen. Eine statutarische Aus-
nahme zugunsten der Erbengemeinschaft eines verstorbenen Ge-
nossenschafters ist möglich (s dazu Kommentierung zu OR 847).
Der Eintritt einer Erbengemeinschaft bleibt aber unzulässig. Nach
einem Teil der Lehre soll auch die Stockwerkeigentümergemein-
schaft Genossenschafterin werden können (BaudenBaCHer, BSK
OR 828 N 10; ForstMoser, BK OR 828 N 56).
4 Der Zweck der Genossenschaft muss in der Hauptsache in
der Förderung oder Sicherung bestimmter wirtschaftlicher Inter-
essen der Genossenschafter bestehen.

5 Ideale Zwecke dürfen neben dem wirtschaftlichen Zweck
verfolgt werden (BGE 80 II 71 E 1; BaudenBaCHer, BSK OR
828 N 15; ForstMoser, BK OR 828 N 66). Einigkeit besteht dar-
über, dass der ideale Zweck nicht überwiegen darf. Umstritten ist,
ob der wirtschaftliche Zweck überwiegen muss (BaudenBaCHer,
BSK OR 828 N 15; ForstMoser, BK OR 828 N 66; Gutzwiller,
ZK OR 828 N 15), was zu bejahen ist.
6 Die wirtschaftlichen Interessen der Genossenschafter müs-
sen direkt gefördert bzw gesichert werden. Daraus fliesst das
Recht der Genossenschafter, die dazu dienenden Einrichtungen
zu benutzen (BGE 118 II 168 E 3 b/aa). Unzulässig ist die mittel-
bare Förderung wirtschaftlicher Interessen der Mitglieder durch
Erzielung und Ausschüttung von Gewinn; die Genossenschaft
ist Hilfsbetrieb der Genossenschafter (BaudenBaCHer, BSK OR
828 N 18; ForstMoser, BK OR 828 N 73). Entsprechend ist das
Zweckgeschäft mit Nichtmitgliedern, dh der Abschluss von
Rechtsgeschäften mit Dritten, die nach dem Zweck der Genos-
senschaft gerade mit den Mitgliedern abgeschlossen werden sol-
len, nur ergänzend zulässig (BaudenBaCHer, BSK OR 828 N 20;
ForstMoser, BK OR 828 N 81). Dies ist dann der Fall, wenn das
Zweckgeschäft mit Nichtmitgliedern untergeordneter Bedeutung
oder für die Förderung bzw Sicherung der wirtschaftlichen In-
teresse der Genossenschafter notwendig ist (BaudenBaCHer,
BSK OR 828 N 20; wohl grosszügiger ForstMoser, BK OR 828
N 82). Anders verhält es sich bei Versicherungsgenossenschaften
und Handelsbankgenossenschaften; bei diesen ist das Zweckge-
schäft mit Nichtmitgliedern in weiterem Rahmen zulässig (dazu
ForstMoser, BK OR 828 N 84 f).
7 Nach hL zulässig ist die gemeinnützige Genossenschaft,
wie sie in HRegV 92 II (bisherige Fassung, HRegV soll total-
revidiert werden) vorgesehen ist (s ForstMoser, BK OR 828
N 125 – 136).
8 Verfolgt werden soll der Genossenschaftszweck mit dem
Mittel der gemeinsamen Selbsthilfe. Diese verlangt einen kon-
kreten Beitrag jedes Genossenschafters in einer Form, die mit
dem Genossenschaftszweck direkt zusammenhängt; eine blosse
Kapitaleinlage genügt nicht (BaudenBaCHer, BSK OR 828 N 23;
ForstMoser, BK OR 828 N 96). Das Merkmal der gemeinsamen


